
5
13

1

11

12

3

6 4

HsNr. 2

Li
nd

en
w

eg

Gaisbergstr.

2516

2514

2514/3

2907/5

2520/3
2513/1

2806

28
10

/2

2514/1

2907/3

2810/1

2517

2513

2907/4

2909

2907/2

MDW II
o E

GRZ 0,30

B
C

D

A

2907
25

33
S

ta
uf

en
st

ra
ße

598 m²

543 m²

543 m²

519 m²

579 m²

153m² 643 m²

3526 m²

968 m²

EIGENTÜMERWEG

MDW II
o

GRZ 0,35

D

III B

E

166 m²

A1: 92 m²

A4: 125 m²

A3: 188 m²

A2: 188 m²

357 m²

140 m²

140 m²

MARKT TEISENDORF
LANDKREIS BERCHTESGADENER LAND

21.06.2024

ÜBERSICHTSKARTE MARKT TEISENDORF

VERFAHRENSVERMERKE

1.

BEBAUUNGS- / GRÜNORDNUNGSPLAN  "HÖRAFING - NORD"

C)  TEXTLICHE FESTSETZUNGENMARKT TEISENDORF
LANDKREIS BERCHTESGADENER LAND

D)  TEXTLICHE HINWEISE

4.

5. Ausgefertigt:

6.

Thomas Gasser
Erster Bürgermeister

...............................

2.

3.

Teisendorf, den ................
MARKT TEISENDORF

Thomas Gasser
Erster Bürgermeister

...............................Teisendorf, den ................
MARKT TEISENDORF

Thomas Gasser
Erster Bürgermeister

...............................Teisendorf, den .................
MARKT TEISENDORF

Thomas Gasser
Erster Bürgermeister

...............................Teisendorf, den ...................
MARKT TEISENDORF

I.     BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Als Baugrundrissform ist ein rechteckiger Baukörper vorzusehen. Der First muss parallel zur Längsseite 
verlaufen. Anbauten (Erker, Wintergärten) sowie das Aneinanderfügen mehrere rechteckiger Baukörper 
sind zulässig. Hauptgebäude mit einer Gesamtlänge von über 35 m sind in optisch klar zu 
unterscheidende Baukörper mit einer maximalen Länge von 35 m zu gliedern. Die Gebäudetiefe der 
einzelnen Baukörper darf 20 m nicht überschreiten.

2.2. Seitliche Wandhöhe

Als seitliche Wandhöhe des Hauptgebäudes gilt das Maß von der Oberkante des fertigen 
Erdgeschossfußbodens bis zum Schnittpunkt der Außenkante Umfassungswand mit der Oberkante der 
Dachhaut an der Traufseite.
Bei Garagen gilt als mittlere seitliche Wandhöhe das gemittelte Maß von der Geländeoberfläche bis zum 
Schnittpunkt der Außenkante Umfassungswand mit der Oberkante der Dachhaut an der Traufe.

6.    Zahl der Wohneinheiten
Je Wohngebäude dürfen maximal zwei Wohneinheiten errichtet werden.

5.    Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen

Insgesamt ist pro Bauparzelle je angefangenen 300 m² Nettobaulandfläche zumindest ein Laub- oder 
Obstbaum zu pflanzen. Die festgesetzten Ausgleichsflächen und privaten Grünflächen bleiben hierbei 
außer Betracht und die dort vorgesehenen Gehölze sind auch nicht auf die erforderliche Anzahl der 
Bäume mitanzurechnen. Bei allen Pflanzungen sind vorwiegend standortheimische und klimaresistente 
Gehölze der Gehölzartenliste zu verwenden. Bei Obstbaumpflanzungen ist auf bewährte  heimische 
Sorten zu achten. Art und Standort von Bäumen ist so zu wählen, dass eine wesentliche Verschattung 
von Gebäuden dauerhaft vermieden wird. Bei beschränktem Raumangebot können auch als 
Hochstamm gezogene Großsträucher verwendet werden.

Bei der Gestaltung der Freiflächen ist der Versiegelungsgrad auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 
zu beschränken. Garagenzufahrten und KFZ-Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen.

9.3. Flächenbefestigung

Hauptgebäude: max. 6,40 m
Garagen- und Nebengebäude: max. 3,00 m im Mittel

Im Zuge der Baumaßnahme ist der Oberboden fachgerecht zu lagern und gegebenenfalls wieder 
einzubauen.

9.8. Boden

9.7. Einfriedungen
Einfriedungen dürfen eine maximale Höhe von 1 m aufweisen und sind sockellos und mit einem 
Mindestabstand von 15 cm zum Boden zu errichten (Tierwanderung) und optisch zurückhaltend, 
schlicht zu gestalten. Mauern als Einfriedung sind nicht zugelassen.

Großkronige Laubbäume
Hochstamm, StU 12-14 cm, 3x v.m.B.
Spitzahorn (Acer platanoides)
Winterlinde (Tilia cordata)
Vogelkirsche (Prunus avium)

Obstbäume: widerstandfähige, regionaltypische Sorten

9.4. Gehölzartenliste
Kleinkronige Laubbäume
Hochstamm, StU 12-14 cm, 3x v.m.B.
Feldahorn (Acer campestre)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Vogelbeere (Sorbus aucuparia)

Sträucher
Pflanzqualifikation: 60-100 cm, Verpflanzte Sträucher, Mindesttriebanzahl 5 Triebe
Roter Hartriegel (Coornus sanguinea)
Pfaffenhütchen   (Euonymus europaeus)
Kornelkirsche (Cornus mas)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Hasel (Corylus avellana)
Heckenkirsche              (Lonicera xylosteum)
Berberitze (Berberis vulgaris)

Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus
Schlehe (Prunus spinosa)
Schwarzer Hollunder (Sambucus nigra)
Gemeine Felsenbirne (Amelanchier ovalis)
Heimische Wildrosen (Rosa spec.)

II.   BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Abstandsflächen

Die Vorschrift des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO zu den Abstandsflächen ist anzuwenden.
2. Bauform und Baugestaltung

3.
Bei Haupt- und Nebengebäuden sind Satteldächer mit einer Neigung von 18°- 28° zulässig. Garagen 
und Nebengebäude dürfen ferner auch mit einem Flachdach oder Pultdach bis maximal 28° Neigung 
ausgeführt werden. Die Dächer sind mit rotem bis rotbraunem oder dunklem Dacheindeckungsmaterial 
einzudecken oder als extensives Gründach auszuführen.

Dächer

Von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgehende Immissionen, 
insbesondere Geruch, Lärm, Staub und Erschütterungen, auch soweit sie über das übliche Maß 
hinausgehen, sind zu dulden, insbesondere auch dann, wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach 
Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen oder während der Nachtzeit vorgenommen werden.

Landwirtschaftliche Immissionen1.

2.
Südlich des Baugebietes befindet sich  auf Fl.-Nr. 2517 folgendes Baudenkmal:
D-1-72-134-76: Kornspeicher; Getreidekasten, erdgeschossiger Blockbau, bez.1955, in jüngeren 
Stadel eingebaut. Adresse: Staufenstraße 11, Staufenstraße 13.

Denkmalschutz

5. Niederschlagswasser

Altlasten und altlastenverdächtige Flächen
Sollten während der Baumaßnahmen Bodenauffälligkeiten angetroffen werden, welche auf eine Altlast 
o.Ä. hinweisen, sind das Landratsamt Berchtesgadener Land und das Wasserwirtschaftsamt Traunstein 
zu verständigen. Darüber hinaus besteht für die Grundstückseigentümer und alle die auf den Grund- 
stücken Verrichtungen vornehmen die Pflicht, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenver- 
änderungen zu treffen, die durch ihre Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich 
hervorgerufen werden können.

9.

DÖRFLICHES WOHNGEBIET

BESTEHENDES GEBÄUDE

FLURSTÜCKSNUMMER, z.B.  2806
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BESTEHENDE GRUNDSTÜCKSGRENZE

GRUNDSTÜCKSZUFAHRT

BAUGRENZE
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GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES

PFLANZGEBOT FÜR STANDORTHEIMISCHEN LAUB- ODER OBSTBAUM
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PFLANZGEBOT FÜR STANDORTHEIMISCHE OBSTBÄUME 
STANDORTVORSCHLAG

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR GARAGEN UND NEBENANLAGEN

1.    Art der baulichen Nutzung

2.    Maß der baulichen Nutzung
2.1. Grundflächenzahl

BEBAUUNGS- / GRÜNORDNUNGSPLAN 
"HÖRAFING - NORD"

PRIVATE GRÜNFLÄCHE

EINZELANLAGE, DIE DEM DENKMALSCHUTZD

Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ I) ist der Planzeichnung zu entnehmen. Eine 
Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die in § 19. Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten 
Anlagen ist bis zu einer Grundflächenzahl GRZ II von 0,6 erlaubt.   

Garagen und überdachte Einstellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 
Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Flächen erlaubt.
Je Wohneinheit sind 2 Stellplätze oder Garagenplätze auf dem Baugrundstück nachzuweisen. Bei 
gewerblicher Nutzung richtet sich die Anzahl der notwendigen Stellplätze nach den Vorgaben der 
Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) in Verbindung mit der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der jeweils gültigen Fassung.
Pro Grundstück ist ein freistehendes Nebengebäude, das eine Grundfläche von 15 m² und eine 
Wandhöhe von 3 m nicht überschreitet, auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig, sofern 
das Maß der baulichen Nutzung (GRZ) sowie die Abstandsflächen gemäß BayBO eingehalten 
werden. Innerhalb der festgesetzten privaten Grünfläche am Ortsrand sind keine baulichen Anlagen 
zulässig.

3.    Höhenlage der baulichen Anlagen
Der fertige Erdgeschossfußboden der Hauptgebäude auf Parzellen 1 und 2 darf maximal 0,20 m über 
dem im Plan gekennzeichneten Bezugspunkt A (Straßenoberkante in Fahrbahnmitte der bestehenden 
Verkehrsfläche), jener auf Parzelle 5 maximal 0,20 m über dem Bezugspunkt B (Straßenoberkante in 
Fahrbahnmitte der bestehenden Verkehrsfläche), jener auf den Parzellen 3 und 4 maximal 0,20 m über 
dem Bezugspunkt C (Mitte des östlichen Straßenrandes am geplanten Wendeplatz), jener auf Parzelle 6  
maximal 0,20 m über dem Bezugspunkt D (Straßenoberkante in Fahrbahnmitte der bestehenden 
Verkehrsfläche) und jener auf Parzelle 7 und 8  maximal 0,20 m über dem Bezugspunkt E (Straßen- 
oberkante in Fahrbahnmitte der bestehenden privaten Verkehrsfläche) zu liegen kommen.
Das an Gebäude angrenzende Gelände ist bis mindestens 0,40 m unter die fertige Fußbodenoberkante 
aufzufüllen. Lichtgräben sind unzulässig.

10. Leitungen
Bei Baumaßnahmen ist sicherzustellen, dass der Bestand, Betrieb und Unterhalt von Strom- und 
Telefonleitungen nicht beeinträchtigt wird. Abstände nach VDE sind einzuhalten. Kabel der Deutschen 
Telekom sind bei Berührung durch Bauarbeiten zu sichern und ggf. in Abstimmung mit der Deutschen 
Telekom zu verändern oder umzulegen.
Bei Baumpflanzungen ist  ist das  "Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", herausge- 
geben von der Forschungsgesellschaft für Straßenbau und Verkehrswesen 2013 zu beachten. Es ist 
sicherzustellen, dass durch Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der 
Telekommunikationslinien nicht behindert wird.
Das von der Bayernwerk Netz GmbH herausgegebenen „Merkblatt zum Schutz von Verteilungs- 
anlagen“, und die „Sicherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freil- eitungen“ 
sind zu beachten. Für Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche und zugelassene 
Einführungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden.

8.   Grundwasser
Sollte in das Grundwasser eingegriffen werden, so sind im Vorfeld die entsprechenden 
wasserrechtlichen Gestattungen einzuholen.

STANDORTVORSCHLAG

FREIZUHALTENDES SICHTFELD

GRUNDFLÄCHENZAHL, z.B. 0,30 GRZ 0,30

7.    Sichtfelder
Innerhalb der Sichtdreiecke dürfen Einfriedungen und Anpflanzungen die Straßenoberkante um 
maximal 0,80 m übersteigen. Auch dürfen dort keine dieses Maß überschreitende Anlagen errichtet, 
noch Gegenstände gelagert werden.

A BEZUGSPUNKT FÜR DIE HÖHENFESTSETZUNG DES ERDGESCHOSSFUSSBODENS 
z.B. PUNKT A

VORSCHLAG FÜR AUFLASSUNG 

FAHRBAHNRAND

2806
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DER PLANFERTIGER:

PRIVATE VERKEHRSFLÄCHE -EIGENTÜMERWEG

Die Marktgemeinde Teisendorf erläßt gemäß der
§ 2 Abs. 1, §§ 9 und 10  des Baugesetzbuches (BauGB) 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
diesen Bebauungsplan als Satzung.

TRINKWASSERSCHUTZGEBIET - ZONE III BIII B

Das Baugebiet wird als Dörfliches Wohngebiet  gemäß § 5a Baunutzungsverordnung festgesetzt. Die 
Ausnahmen nach § 5a Abs. 3 Nr. 3 werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Quergiebel und Dachgauben sind bis zu einer Gesamtlänge von maximal 1/3 der Gebäudelänge 
zulässig und sind aus der Traufe zu entwickeln. Der Hauptfirst muss mindestens 50 cm über dem 
Ansatz des Quergiebels bzw. der Dachgaube liegen. Die Dachneigung des Quergiebels bzw. der 
Dachgaube darf maximal 5° steiler als das Hauptdach sein. Negative Dacheinschnitte sind nicht 
zulässig.

Sofern die nach Art. 6 BayBO erforderlichen Abstandsflächen eingehalten werden, ist ein 
Überschreiten der Baugrenze mit vortretenden Gebäudeteilen wie Balkonen, Vordächern und 
Eingangsüberdachungen bis zu 1,5 m zulässig.

4.    Vortretende Gebäudeteile 

Im Bereich von Altlastenverdachtsflächen, Altstandorten, Altlasten, Auffüllungen mit belastetem 
Material soll keine Versickerung von Niederschlagswasser vorgenommen werden.

5.2.

5.1. Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit auf den jeweiligen Grundstücken zu versickern. Dabei ist 
eine breitflächige Versickerung über eine belebte Oberbodenschicht anzustreben. Die Eignung des 
Untergrundes zur Versickerung ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik  zu prüfen.

5.3. Es wird darauf hingewiesen, dass in allen Zonen des Wasserschutzgebietes die Niederschlags- 
wasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) nicht gilt. Die einschlägigen Schutzgebietsverordnungen 
sind zu beachten. Auf Grund der Lage in einem Wasserschutzgebiet ist eine Wasserrechtliche 
Gestattung bei der Kreisverwaltungsbehörde mit entsprechenden Unterlagen zu beantragen.

Im Wasserschutzgebiet werden erhöhte Anforderungen an die Niederschlagswasserversickerung 
gestellt. Zulässig ist ausschließlich die Versickerung von schwach belastetem Niederschlagswasser 
über die belebte Bodenzone (das heißt breitflächig über eine Vegetationsfläche oder über Mulden), 
sofern kein Verdacht auf Bodenverunreinigungen besteht.

Starkniederschläge6.

Regenwassernutzung
Auf die Möglichkeit der Regenwassernutzung z.B. zur Gartenbewässerung und WC-Spülung wird 
hingewiesen. Die Errichtung einer Eigengewinnungsanlage ist nach AVBWasser dem Wasserver- 
sorgungsunternehmen zu melden. Es ist unter anderem sicherzustellen, dass keine Rückwirkungen 
auf das private und öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz entstehen.

7.  

Bei Starkregenereignissen können flächenhafter Abfluss von Wasser und Schlamm sowie Erosion 
auftreten. Dabei ist auch das von außen zufließende Wasser zu beachten. Es wird daher empfohlen, 
eigenverantwortlich Vorkehrrungen zur Schadensreduzierung und Schutzmaßnahmen vor Personen- 
schäden vorzunehmen. Durch neue Baukörper bzw. Baumaßnahmen kann der Abfluss des 
flächenhaft abfliessenden Oberflächenwassers und Schlamms gegebenenfalls so verändert werden, 
dass dies zu nachteiligen Auswirkungen für Ober- bzw. Unterlieger führt. Es wird daher empfohlen   
§ 37 WHG entsprechend zu berücksichtigen.

Der Bau- und Umweltausschuss Teisendorf hat in der Sitzung vom .............. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ..............  
ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom ................... wurde mit der Begründung 
gemäß  § 3 Abs. 2 BauGB in der in der Zeit  vom  ................  bis .................   öffentlich ausgelegt.

Zum dem Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom ................   wurden  die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..............   bis 
.............. beteiligt.

Der Markt Teisendorf hat mit Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom ................. den 
Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................  als Satzung beschlossen.

E

11. Nutzung der solaren Strahlungsenergie, insbesondere Photovoltaik
Sofern Solarthermische Anlagen und Photovoltaikanlagen geplant sind, sind diese blendfrei zum 
Bahnbetriebs- gelände zu errichten. Eine Blendwirkung ist dauerhaft auszuschließen. Es sind geeignete 
Blendschutzmaß- nahmen zu ergreifen, so dass jegliche Blendwirkung der bewegten Schienenfahrzeuge 
dauerhaft ausgeschlossen ist. Es wird empfohlen, eine ausdrückliche und sachverständig vertiefte 
Bestätigung dazu einzuholen.

Der Satzungsbeschluss wurde im Amtsblatt des Landkreises Berchtesgadener Land Nr. ...., am 
.................. gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit  gemäß 
§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft getreten.

MIT GEH-, FAHRT- UND LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE FLÄCHE

UNTERLIEGT

Helle weitreichende künstliche Lichtquellen sind unzulässig. Bei Außenleuchten sind Lichtquellen mit 
für Insekten wirkungsarmen Spektrum (z.B. LED-Leuchten „warm white") entsprechend dem Stand der 
Technik zu verwenden. Eine gravierende Einstrahlung in benachbarte Lebensräume ist durch eine 
entsprechende Platzierung und Ausrichtung  bzw. Abschirmung zu verhindern.

9.6. Insektenschonende Beleuchtung

Extensiv begrünte Dachflächen sind mit einer standortgerechten Gräser- / Kräutermischung anzusäen 
oder mit Sedumsprossen zu bepflanzen. Die Richtlinien für die Planung, Ausführung und Pflege von 
Dachbegrünungen - Dachbegrünungsrichtlinie - der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e.V. FLL  sind einzuhalten.

9.5. Extensive Dachbegrünung

AUSGLEICHSFLÄCHE

Als Ausgleich für den Eingriff im Bereich des Bebauungsplanes werden im Norden des 
Planungsgebietes Ausgleichsflächen (A1 - A4) mit einer Gesamtfläche von 593 m² festgesetzt.
Folgende Ausgleichsmaßnahmen sind vorzunehmen:
Im Nordwesten von Parzelle 1 und im Norden der Parzellen 2, 3 und 8 sind Streuobstwiesen (B431: 
Streuobstbestände im Komplex mit extensiv genutzten Grünland - junge Ausbildung) anzulegen. 
Entsprechend der Plandarstellung sind im Bereich der festgesetzten Ausgleichsflächen insgesamt 
mindestens 7 Obstaum-Hochstämme der Güteklasse A zu pflanzen. Die Bäume sind fachgerecht zu 
pflegen, in ihrem Bestand dauerhaft zu sichern und bei Ausfall zu ersetzten. Die Freiflächen sind zu 
Extensivwiesen zu entwickeln. Diese sind maximal ein- bis zweimal jährlich nicht vor Anfang Juli und im 
Herbst zu mähen. Das Schnittgut ist von den Fläche zu entfernen. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln ist unzulässig. Die Umsetzung der Maßnahmen hat spätestens in der ersten 
Pflanzperiode nach Bezugsfertigkeit der Gebäude zu erfolgen.

9.2. Ausgleichsfläche

595 m²

GRUNDSTÜCKE, z.B. 1

PRIVATE GRÜNFLÄCHE - EXTENSIVE NUTZUNG

DER GRUNDSTÜCKSGRENZE

28.03.2025

FLÄCHEN, z.B. 595 m²

Stauraum vor Garagen und Anzahl der Stellplätze
Der zufahrtsseitige Abstand der Garagen zur Straßenbegrenzungslinie muss mindestens 5 m 
betragen. Für die Anzahl der erforderlichen Stellplätze gilt die "Satzung des Marktes Teisendorf über 
die Zahl der erforderlichen Stellplätze für Wohnungen" des Marktes Teisendorf vom 03.12.2007.

Am Ortsrand sind im Bereich der festgesetzten privaten Grünflächen entsprechend der Plandarstellung 
Obstbaum-Hochstämme bzw. eine lockere Bepflanzung mit standortheimischen Laubbäumen und 
Sträuchern anzulegen. Zur Durchgrünung sind die Gärten mit standortheimischen Gehölzen zu bepflanzen.

9.    Grünordnung
9.1. Pflanzmaßnahmen

4.

4.   Trinkwasserschutzgebiet
Das Planungsgebiet liegt im Trinkwasserschutzgebiet „Tiefenthal“ (Gebietskennzahl 2210814300035)  
in der Zone III B. Es sind die Auflagen der Schutzgebietsverordnung einzuhalten.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE - FUSSWEG

8.    Erforderliches Bau-Schalldämm-Maß
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind 
Vorkehrungen nach den Vorgaben der DIN 4109 zum Schutz vor Schienenverkehrs-, Straßenverkehrs- 
und Gewerbelärm zu treffen.
Außenflächen von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten,
Unterrichtsräumen etc. müssen mindestens ein bewertetes Gesamt-Bau-Schalldämm-Maß R‘     gemäß
DIN 4109:2018-01, Teil 1 von 34 dB erreichen.
Bei Büroräumen, schutzbedürftigen Arbeitsräumen und Ähnlichem ist ein Abschlag von 5 dB zulässig.
Die Mindestanforderung beträgt für alle schutzbedürftigen Aufenthaltsräu-me R’     ≥ 30 dB.

Für jede Art von Veränderung an diesem Denkmal und im Nähebereich gelten die Bestimmungen 
der Art. 4-6 DSchG. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist bei allen Planungs-, 
Anzeige-, Zustimmungs- sowie Erlaubnisverfahren nach Art. 6 DSchG und bei allen baurechtlichen 
Genehmigungsverfahren, von denen Baudenkmäler unmittelbar oder in ihrem Nahbereich betroffen 
sind, zu beteiligen.
Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1 und 
2 Denkmalschutzgesetz (DSchG).

Schallschutz3.
• Die in den Festsetzungen genannten Normen und Richtlinien und die Schalltechnische 

Untersuchung der C. Hentschel Consult Ing.-GmbH vom 17.03.2025 (Bericht Nr.: 2513-2025 / 
SU V01) können zu den üblichen Öffnungszeiten beim Markt Teisendorf eingesehen werden.

• Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" ist eine bauaufsichtlich eingeführte DIN-Norm und 
damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragsteller im 
Zusammenwirken mit dem zuständigen Architekten umzusetzten und zu beachten. Bei den 
festgesetzten Bauschalldämm-Maßen hendelt es sich um Mindestanforderungen nach DIN 
4109-1:2018-01.

• Die maßgeblichen Außenlärmpegel L für die Ableitung des notwendigen 
Gesamt-Bau-Schalldämm-Maßes nach DIN 4109-1:2018-01 berechnen sich aus einer 
energetischen Addition der für das Prognosejahr 2040 nach den Vorgaben der RLS 19 
prognostizierten Straßenverkehrslärmbeurteilungspegel, der für das Prognosejahr 2030 nach 
den Vorga¬ben der Schall 03:2012 ermittelten Schienenverkehrslärmbeurteilungspegel sowie 
des tagsüber in einem dörflichen Wohngebiet zulässigen Immissionsrichtwerts der TA Lärm von 
60 dB(A) sowie unter Berücksichtigung der nach Kapitel 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01 ggf. 
erforderlichen Zuschläge (z.B. für erhöhte nächtliche Störwirkung bei überwiegend zum 
Schlafen genutzten Räumen). Der nach Kapitel 4.4.5.3 der DIN 4109-2:2018-01 zulässige 
Abschlag um pauschal 5 dB(A) auf die Beurteilungspegel für Schienenverkehr findet keine 
Anwendung.

• Im Rahmen der Harmonisierung der europäischen Normen gibt es neben der Einzahlan-gabe 
für das bewertete Schalldämm-Maß so genannte Spektrum-Anpassungswerte „C“. 
Beispielsweise: R (C;C ) = 37 (-1;-3). Der Korrekturwert „C “ berücksichtigt den städtischen 
Straßenverkehr mit den tieffrequenten Geräuschanteilen. Es wird empfohlen, bei der Auswahl 
der Bauteile darauf zu achten, dass die Anforderung mit Berücksichtigung des Korrekturwerts  
C  erreicht wird.

• Die anlagenbedingten Lärmimmissionen von eventuell im Freien betriebenen kälte-, wärme- 
oder lüftungstechnischen Geräten müssen an den maßgeblichen Immissionsorten in der 
Nachbarschaft die geltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm während der Tag- und 
Nachtzeiten um mindestens 6 dB (A) unterschreiten und dürfen nicht tonhaltig sein. Hinsichtlich 
der tieffrequenten Geräusche ist die DIN 45680 zu beachten.
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